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Grundbeitrag / Aufnahmegebühr Art.-Nr. Gebühr  

jährlicher Grundbeitrag pro Unternehmen 8001 475 €

Aufnahmegebühr pro Unternehmen (einmalig bei Vertragsabschluss) 8100 200 €

Transportbeton, Trockenbeton, Mörtel (inkl. An- und Abfahrt) Art.-Nr. Gebühr

Überwachung und Zertifizierung Transportbeton / Trockenbeton (zweimal jährlich) 8300 850 €

Zusatzgebühr für die Überwachung der landwirtschaftlichen Betone nach DIN 11622, Teile 2 u. 5 8003 200 €

Überwachung und Zertifizierung  Transportbeton nach Ö-Norm 8301 395 €

Überwachung und Zertifizierung  Fertigteile 8302 725 €

Überwachung und Zertifizierung  Flüssigboden (gemeinsam mit TB, zweimal im Jahr) 8303 850 €

Überwachung und Zertifizierung  Flüssigboden (ohne Transportbetonüberwachung) 8304 620 €

Überwachung und Zertifizierung WPK-Prüfstelle 8305 260 €

Zertifizierung mit externer Überwachung 8008 100 €

Überwachung und Zertifizierung Werkfrisch- oder Trockenmörtel (einmal jährlich) 8306 400 €

Überwachung und Zertifizierung Estrichmörtel 8070 400 €

Sonderüberwachung Transportbeton / Trockenbeton / Mörtel 8307 620 €

Gesteinskörnung (inkl. An- und Abfahrt) Art.-Nr. Gebühr

Grundgebühr für das erste Werk wird mit erster Überwachung im Jahr abgerechnet 8201 370 €

Grundgebühr für das zweite Werk wird mit erster Überwachung im Jahr abgerechnet 8202 280 €

Grundgebühr ab dem dritten Werk wird mit erster Überwachung im Jahr abgerechnet 8203 170 €

Überwachung und Zertifizierung Gesteinskörnung für Beton / Mörtel (je Standort) 8204 370 €

Überwachung und Zertifizierung Gesteinskörnung für Straßenbau (je Standort) 8205 370 €

Überwachung und Zertifizierung RC-Asphalt (je Standort) 8206 370 €

Überwachung und Zertifizierung RC-Gips (je Standort) 8211 370 €

Überwachung Produktbereich Spielsand und Fallschutzmittel (je Standort) 8212 370 €

Überwachung Alkali (je Standort) 8213 370 €

AKR-Listung 8207 80 €

Wiederholungs- bzw. Sonderüberwachung 8020 620 €

Beitrags- und Gebührenordnung 2026
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RC-Baustoffe - stationäre Anlagen (inkl. An- und Abfahrt) Art.-Nr. Gebühr

Grundgebühr für das erste Werk wird mit erster Überwachung im Jahr abgerechnet 8208 370 €

Grundgebühr für das zweite Werk wird mit erster Überwachung im Jahr im Jahr abgerechnet 8209 280 €

Grundgebühr ab dem dritten Werk wird mit erster Überwachung im Jahr abgerechnet 8210 170 €

Erstellung bzw. Aktualisierung eines Eignungsnachweises nach EBV 8900 400 €

Überwachung nach EBV 8902 370 €

Probenahme nach EBV je Korngruppe 8901 210 €

RC-Baustoffe Überwachungsbericht wird ab der zweiten Überwachung anstelle eines Eignungsnachweises erstellt 8903 260 €

Wiederholungs- bzw. Sonderüberwachung 8090 620 €

RC-Baustoffe - mobile Anlagen (inkl. An- u. Abfahrt) Art.-Nr. Gebühr

Überwachung vor Ort inkl. Grundgebühr,  Probenahmen bis zwei Korngruppen, Bericht:

Regierungsbezirk Oberbayern            8011 1.160 €

Regierungsbezirk Schwaben und Niederbayern             8012 1.320 €

Regierungsbezirk Mittelfranken und Oberpfalz           8013 1.495 €

Regierungsbezirk Unterfranken und Oberfranken                          8014 1.700 €

Probenahme jede weitere Korngruppe                    8015 210 €

Verfüllung (inkl. An- und Abfahrt) Art.-Nr. Gebühr

Überwachung erster Standort 8005 700 €

Überwachung erster Standort, jede weitere Überwachung 8055 440 €

Überwachung ab zweiten Standort, jede Überwachung 8065 440 €

Wiederholungs- / Sonderüberwachung 8075 620 €

Grundwasser Art.-Nr. Gebühr

Grundwasserbericht, je Messstelle 8051 160 €

Neuanlegung einer Messstelle 8052 210 €

Beitrags- und Gebührenordnung 2026
     beschlossen in der Mitgliederversammlung vom 23.04.2026 in Ingolstadt

(alle Gebühren verstehen sich zuzüglich der gesetzlich Mehrwertsteuer von 19 %)
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Sonderdienstleistungen                                                                                                                                                                                                                       

(z. B. Probenabholung ohne Überwachung, CSC-Überwachung, Einarbeitung PFAS)
Art.-Nr. Gebühr

Aufwand pro Stunde 8024 140 €

Fahrtkosten pro Besuch (sofern nicht in den vorgenannten Kostensätzen enthalten) 8025 260 €

Probemitnahme erster Sack 8021 55 €

Probemitnahme jeder weitere Sack 8022 35 €

Beitrags- und Gebührenordnung 2026
     beschlossen in der Mitgliederversammlung vom 23.04.2026 in Ingolstadt

(alle Gebühren verstehen sich zuzüglich der gesetzlich Mehrwertsteuer von 19 %)
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